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sich die Resolutiun 1993/65 des Wlrlschafts.. und SoziaIrats 
vom 30. Juli 1993 zu eigen gemacht bat, 

sowie unter Hi1Eweis auf die Erkllirnng von Mauritius aber 
die beschleunigte industrielle Gesundung und Entwicklung 
Afrikas im Kontext der Zweiten Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas (1993-2002) und danach, die von der 
Konferenz der afrikanischen Industrieminister auf ihrem vom 
31. Mai bis 3. Juni 1993 in Port Louis abgebaltenen elften 
lIeffen verabschiedet wurde, 

Kenntnis nehmend von der Gri1ndung der Afrikanischen 
WJrtschaftsgemeiJlschaft und der Notwendigkeit sicbel2ustel
Jen, daß sie ihre Tätigkeit wahrnehmen kann, 

ferner unter Hinweis auf die von der GeneralkoDferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer tl10ften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5/Res.12 aber die Zweite 
Dekade ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas, die Resolu
tion GC.51Res.16 aber die Industrialisierung der am wenigsten 
entwickelten Länder und die Resolution GC.5IRes.20, die die 
ErkIlirung von YaotmtJ6'4 entb/llt, in der betont wurde, daß die 
Organisation der Industrialisieroog der am wenigsten entwik
kelten Länder besondere Aufmerksamkeit widmen und der 
lndusIriaIisieruog Afrikas sowie der Verwirklichung der Ziele 
der Zweiten Dekade hoben Vorrang eimflumen solle, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretllIs 
aber die Durchfllbrung des Programms ffIr die Zweite Dekade 
ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas (1993-2002)"; 

2. bekrliftigt die WIchtigkeit der IndusIriaIisierg als ein 
dynamisches Instrument zur Herbeifllhruog von Wachstum, 
das ffIr die bestandfiibige wirtscbaftIlche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsländer, insbesondere in Afrika, un
verzichtbar ist; 

3. vertritt die Ar4fassung, daß die industrielle Entwick
lung ein wichtiges Instrument ffIr die Beseitigung der Armut, 
die Scbatl'ung von Einkommen und Arbe.itspllitzen,.die soziale 
Integration und die vertikale Diversifizierung ist; 

4. anerkennt die Notwendigkeit, die afrikanische Indu
strie stärker in die weltweite verarbeitende Industrie zu inte
grieren, und fordert die internationale Gemeinschaft zu diesem 
Zweck auf, die Verwirklichung der Ziele der Zweiten Dekade 
zu unterstiitzeo; 

5. anerkennt at.fIJerdem die Verantwortung der afrika
nischen Länder bei der DurcltfIIbrung der Prognonme der 
Zweiten Dekade und fordert sie auf, auch weiterhin geeignete 
Maßnahmen zur Förderung des Wlrlscbaftswachstums und 
einer bestandfiibigeo Entwicklung zu ergreifen, so aocb durch 
die kontinuierliche Förderung eines gftnstigen KIimas ffIr 
ausländische Investitionen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung um ihre volle Unterstlltzung bei der 
Verbesserung der Wettbewerbsflihigkeit des industriellen 

" SIehoO<pn!satlon derV __ fllrlndustrieJleEntwlckhmg, 
D_and ResoluJlmvJ uftlw GeneroI ConfeTe1lCe, Ff/Ih I/esularSess/on, 
YaoandI, 6-10 December 1993 (GC.5IINF.4) • 

.. Auch abpdtucld in Al491347, AnbarJg, AnIIIge. 
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Sektors in Afrika und bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, 
die geeignet sind, sie im Licht des Abschlusses der Urnguay
Runde der multilateralen Handelsverbandlungen zu ver
bessern; 

7. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung lIlfIJerdem, den afrikanischen Ländern 
in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Entwicklungsbank 
und anderen subregionalen, regionalen und internationalen 
Fmanz.. und Bankinstitotionen UnterstIltzung zu gewähren, 
insbesuodere bei der Ausarbeitung neuer und innovativer 
MaßnaInnen zur MobiIisieruog von Ressourcen und zur Förde
rnng ausländischer Direktinvestitionen; 

8. fordert die WJrtschaftskonooission ffIr Afrika und die 
Organisation der afrikanischen Einheit lJIif, die Zusammen
arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen ffIr in
dustrielle Entwicklung zu erleichtern und so zur Verbesserung 
der industriellen Zusammenarbeit in Afrika und zur Integration 
der Afrikanischen Wn1Schaftsgemeinschaft auf industriellem 
Gebiet beizutragen, insbesondere in den Bereichen Industrie
politik, Technologie, _Erschließung der Humanressourcen, 
industrielle Investitionen, Kleinbetriebe, Unterne1uoeßSellt. 
wicklung und institutionelle Infrastruktur. die alle ffIr die Be
seitigung der Armut, die Scbatl'ung von ArbeitspIlitzen und die 
soziale und vertikale Integration unverzichtbar sind; 

9. ersucht den Generalselaetlir, der Genera1versammlung 
auf ihrer ftlnfzigsten Thguog aber die DurcltfIIbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

92. Plenarsitzung 
19. Derpmber 1994 

491108. Industrielle Entwieldnngszusmnmenarbelt 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die "Erklärnng aber internationale wirt
schaftliche Znsammeuarbeit, insbesondere aber die Neubele
bung des Wlrlschaftswacbstoms und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern"I', die Interoationale Entwicklungs
strategie ffIr die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
NationenI? und die Neue Agenda der Vereinten Nationen ffIr 
die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/196 vom 
21. Dezember 1990, 46/146 vom 17. Dezember 1991 und 
47/153 vom 18. Dezember 1992 aber industrielle Entwick
lungszusammenarbeit und die Diversifizierung und Moderoi
sieroog der Produktionstl!tigkeit in den Entwicklungsländern 
sowie die Resolution 1992/44 des Wlrlschafts.. und Sozialrats 
vom 31. Juli 1992 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

ferner unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer fiInften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5IRes.20, mit der sie die 
Erklärung von Yaound6" verabschiedet bat, und die Resolu
tion GC.51Res.12 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIdirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Ent.
wieklung aber industrielle Entwicklungszusammenarbei und 

.. A/491347, Anhtutg. 
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dem Bericht des Generalsekretllrs aber die Durchfllhrung des 
Programms filr die Zweite Dekade filr die industrielle Ent
wicklung Afrikas (1993-2002)"'. 

. 1. ~lcht die WIChtigkeit der Industrialisierung als 
em dynannsches Instrument zur Herbeifilbrung von Wachs
tum, das filr die rasche wirtschaftliche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsll!nder unverzichthar ist; 

2. betont. wie wichtig die industrielle Entwicklungs
_beit und ein der Investitions- und HandeJstlitigket 
filrderliches Klima auf internationaler. regionaler. subregiona
ler und nationaler Ebene filr die Förderung der Ausweitung. 
der Diverslfizierung und der Moderoisierung der Produktions
kapazitIit in den Entwicklungaiändern sind; 

3. bekrliftigt die grundlegende Rolle der industrialisie
rung und des Unternehmertums als ein Mittel. um eine in 
sozialer Hinsicht nIl1zIiche wirtschaftliche Entwicklung herbei
zufIlhren, indem die Armut beseitigt, produktive Arbeitspllltze 
geschaffen und die soziale Integration. namentlich die in
tegration der Frauen in den Entwicklongsprozeß. erleichtert 
werden; 

4. bekr4ftigt außerdem die zentrale Koonlinierungsrolle, 
die die Organisation der Vereinten Nationen fllr industrielle 
Entwicklung im System der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der industriellen Entwicklung der Entwicklongslllnder spielt; 

S. verweist auf den Umstrukturierungsprozeß. der im 
System der Vereinten Nationen derzeit im Gang ist, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die in jüngster Zeit vor
genommene Reform und Umstrukturierung der Organisation 
der Vereinten Nationen fllr industrielle Entwicklung, die diese 
in die Lage versetzen sollte, bei der Förderung der industriel
len Entwicklung wirksam auf die Bedürfnisse der Entwick

.lunga1änder. insbesondere der am wenigsten entwickelten 
Länder unter ihnen und der afrikanischen Länder. einzugehen. 
indem sie Dienste von hoher Qualität erbringt, die auf genau 
abgesteckte Ziele ausgerichtet sind; 

6. bittet die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen. insbesondere die Organisation der Ver
einten Nationen fllr industrielle Entwicklung. im Rahmen ihrer 
Programme und Aktivitäten zur Verwirklichung der auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung" und der Internationalen Konferenz aber Bevölkerung 
und Entwicklung>" verabschiedeten Ziele und Aktionspro
gramme beizutragen, und fordert sie auf. sich an den Vor
bereitungen filr den Weltglpfel filr soziale Entwicklung. die 
Vierte Weltfrauenkonferenz und die Konferenz der Vereinten 
Nationen aber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) zu 
beteiligen; 

7. ersucht den Generalsekretär. der GeneraIversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'IlIgung einen Bericht aber die 
DurchfIlhrung dieser Resolution vorzulegen. 

92. Ple1UJTSiJz.ung 
19. Dez.ember 1994 

" Siehe &port of the Unlted NatIon3 ~ on EIWInmment and 
Developmont, RWdeJOJIßiro. 3-14JU1UII992 (AfCONF.!Sl!26IRov.! (Vol. 

. I, VoI.l/Korr.!. VoI. n, VoI. m und VoI.lJIIKotr.!» (Ver6ffent11chung der 
Vorebden Nationen, Best.-Nr. E.93.L8 und Kmrlgerula), VoI.I: Resolutions 
A40ptrdbythe ~. 

.. Siehe AfCONF.171113 und AdeI.1. 

491109. Konferenz der Vereinten Nationen lIber Wohn
umI Sledluogswesen (IIabltat ll) 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/180 vom 22. Dezem
ber 1992. in der sie beschloß, vom 3. bis 14. Juni 1996 die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat II) abzuhalten und einen Vorbereitungsaus
schuß sowie ein Ad-hoc-Sekretarint filr die Konferenz ein
zusetzen. 

emeul der Regierung der TIlrkei ihmI Dtmk aussprechend 
filr das Angehnt, die Konferenz in Istanbul auszurichten. 

in Bekr4ftlgung der Bedeutung, die unter anderem den 
Grnndslltzen in der Rio-Erklärung aber Umwelt und Entwick
lun~ und den Zielen, der Handlungsgrundlage, den Aktivitä
ten und Mitteln zur Durehfllbrung in Kapitel 7 der Agenda 213 

mit dem Titel "Förderung einer bestandflIbigen Entwicklung 
des Wohn- und Siedlungswesens" und in den einschlägigen 
Bestimmungen von Kapitel 28 mit dem Titel "Initiativen 
6rtIicher Ste11en zur UnteIsltltzung der Agenda 21" filr die 
Konferenz zukommt, 

1I!it Interesse KeTlJ'll1i/s nehmend von den Fortschritten, die 
bei den VorbereibIDgen filr die Konferenz bisher erzielt und in 
den Berichten des VorbereibIDgsausschusses filr die Konferenz 
aber seine vom 3. bis 5. März 1993 abgehaltene Organisations
tagung'" und seine vom 11. bis 22. Apri11994 in Genf abge
haltene erste Tagung'" sowie im Bericht des Generalsekretilrs 
aber den Stand der Arbeiten des Vorbereitungsaushusses und 
des Ad-hoc-Sekretarials filr die Konferenz'" beschrieben 
wurden. 

sowie mit Interesse Kenntnis nehmend von dem Bericht der 
Kommission filr Wohn- und Siedlungswesen Qber ihre vier
zehnte 'IlIgung62. 

Kenntnis nehmend von den sich auf das Wohn- und Sied
lungswesen beziehenden Empfehlungen im Bericht der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung auf ihrer zweiten Th
gung .... 

mit Sorge feststeUend. daß die Ressourcen. die dem Kon
ferenzsekretariat gegenwllrtig dnrch freiwillige Beitrlige und 
aus anderen Quellen. etwa durch die Umverteilung von Res
sourcen des Zentrums der Vereinten Nationen filr Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat). zur VerfI1gung stehen, nach wie vor 
nicht ausreichen. um den Vorbereitungsprozeß filr die Konfe
renz in dem von der Generalversammlung in der Resolution 
471180 vorgesehenen Umfang zu unterstiItzen, insbesundere 
was die Fähigkeit des Sekretariats betrifft, Entwicklungslllnder 
und andere Länder zu unterstiItzen. die eine solche UnterstIIt
zung bei ihren innerstaatlichen VorbereitungsbemOhungen filr 
die Konferenz benötigen. 

1. ninunt Kenntnis von den Berichten des Vorbereitungs
ausschusses für die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) aber seine Organi-

.. Siobe 0jJIziel1es Protokoll der Geneml1ISmlDJIIIlung, Adztun4v/snJg8ll1 
TIII/1UIS. BeilaS" 37 (AI48I37). 

.. Ebd., NeroJIIIIdvi8nJg8ll1 Tagung, IlBI1age 37 (A/49J37} • 

" Siehe Af49fE/2. 
"0jJIziel1es ProtoIu1U der Genma1wIrsamm1u. ~ 

TlII/1UIg. Beilag. 8 (AI48I8). 




